
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Fortschreibung des 
Haushaltssanierungsplans der Stadt 

Waltrop zum Haushaltsjahr 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Stand: 28.11.2019



Vorbemerkung 
 

Im Rahmen der vom Land NRW beschlossenen Konsolidierungshilfen für die 
Städte und Kreise nach dem Stärkungspaktgesetz sind die teilnehmenden 
Kommunen verpflichtet, über einen langfristig angelegten Haushaltssanierungsplan 
(HSP) den Haushaltsausgleich spätestens im Jahre 2016 zu erreichen und 
diesen dann auch dauerhaft bei abnehmenden Landeshilfen aufrecht zu erhalten. 

 

Zusammen mit dem Haushaltsplan 2012 hat der Rat der Stadt in seiner Sitzung am 28. 
Juni 2012 den Haushaltssanierungsplan 2012 – 2021 beschlossen; beide Pläne wurden 
von der Aufsichtsbehörde, der Bezirksregierung Münster, am 26. November 2012 
genehmigt. Auch die fortgeschriebenen Haushaltssanierungspläne 2013 bis 2019 
wurden von der Bezirksregierung Münster genehmigt. Damit verfügt die Stadt seitdem 
über eine rechtskräftige Haushaltssatzung. 

 

In den bisherigen Haushaltsplänen und im HSP nebst seinen Fortschreibungen wird 
der Haushaltsausgleich erstmalig in 2016 erreicht und dauerhaft für die Zeit bis zum Jahr 
2021 – bei gleichzeitig rückläufigen Zuweisungen des Landes aus dem 
Stärkungspaktgesetz – dargestellt. 

 

Die mittelfristige Finanzplanung des Haushaltes 2019 sah für 2020 ein Ergebnis der 
laufenden Verwaltungstätigkeit von 1.425.011 € vor. Die Einbringung des Haushaltes 2020 
ging von 81.239 € aus, im Rahmen der Haushaltsberatungen konnte dieses auf 190.936 € 
verbessert werden. 
 
Es zeichnete sich nicht erst bei der Aufstellung des Entwurfs des Haushalts 2020, sondern 
bereits bei der Planung des Vorjahres 2019 ab, dass es zunehmend schwieriger wird, den 
Haushaltsausgleich zu erreichen und dauerhaft zu halten. Ursächlich für die immer 
schwieriger werdende Darstellung  des Haushaltsausgleichs sind die weiterhin 
zunehmenden sozialen Lasten und ansteigende Personalaufwendungen. Details zu den 
Transferaufwendungen siehe weiter unten.  
 
Die Stadt hat diese Aufwandssteigerungen durch gestiegene Erträge kompensiert, insb. bei 
den Steuern und ähnlichen Abgaben sowie im Bereich der öffentlich-rechtlichen 
Leistungsentgelte und der sonstigen ordentlichen Erträge.   
 
Der Haushaltsplan für das Jahr 2020 enthält wie bereits in den Vorjahren keinerlei 
Risikovorsorge für ungeplante Aufwendungen oder Auszahlungen.  
 
Im Falle einer Zinssteigerung oder z.B. einer weiteren Erhöhung der Kreisumlage wären 
neue Maßnahmen zu entwickeln, um den Haushaltsausgleich gesetzeskonform 
darzustellen.  
 
Aus Sicht des Landes mag dieses Vorgehen zur Einhaltung des Stärkungspaktgesetzes 
unverzichtbar sein. 
Aus Sicht der Stadt ist dieses Vorgehen kurzsichtig und verhindert auf Dauer eine 
positive Stadtentwicklung. 

 

In der mittelfristigen Finanzplanung des Jahres 2019 für 2020 war noch eine Rückführung 
von Liquiditätskrediten in Höhe von 2,07 Mio. € vorgesehen.  
Bei der Einbringung des Haushaltes 2020 musste bereits von einer Aufnahme in Höhe von 
2,43 Mio. € ausgegangen werden. Bei der Verabschiedung war es letztlich eine Aufnahme 
von  2,78 Mio. €.   
 
Auf  den  aktuellen Ergebnis-/ und Finanzplan, die Anlage zu diesem HSP sind, wird 
verwiesen. 



Hier die oben angekündigten tabellarischen Details zu einzelnen Transfers und Umlagen:  

 

Lt. den Orientierungsdaten des Landes 2020 – 2023 steigen die 
Sozialtransferaufwendungen jährlich um 2 %.  

 

Dieser Wert trifft auf Waltrop nicht zu.  Er  wird bislang in fast jedem Jahr mit wenigen 
Ausnahmen stark übertroffen: 

 
Entwicklung der Transferaufwendungen: 
 

Jahr Rechnungsergebnis 
in € bzw. Planansatz 
(nur 2019 und 2020) 

Steigerung in % 
bezogen auf 2008 

Veränderung 
gegenüber dem 

Vorjahr 

(2008 = 100 %) 

2008 22.306.808,59 - - 

2009 23.326.557,47 4,57 4,57 

2010 26.981.250,81 20,96 15,67 

2011 27.386.936,66 22,77 1,50 

2012 27.051.214,07 21,27 -1,23 

2013 28.118.833,64 26,05 3,95 

2014 28.073.917,10 25,85 -0,16 

2015 31.258.261,35 40,13 11,34 

2016 34.211.015,46 53,37 9,45 

2017 36.725.073,07 64,64 7,35 

2018 * 36.426.187,30 63,30 -0,81 

2019 38.154.356,00 71,04 4,74 

2020 ** 38.764.100,00 73,77 1,60 

    

* vorläufiges Rechnungsergebnis Stand 19.11.2019  

** Verabschiedung vom 28.11.2019   

 
 

Diesbezüglich wird auch auf die nachfolgende Tabelle zur Kreisumlage, die ihrerseits 
weitgehend durch Aufwendungen für Soziales bestimmt und in dem Kontenkreis 53 
Transferaufwand enthalten ist, verwiesen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Entwicklung der Kreisumlage einschl. der Beteiligungssatzung ab 2008: 

 

Jahr Rechnungsergebnis 
in € bzw. Planansatz 
(nur 2019 und 2020) 

Steigerung 
bezogen auf 2008 

(2008 = 100 %) 

Veränderung 
gegenüber dem 

Vorjahr 

2008 13.988.689 - - 

2009 14.570.123 4,16 4,16 

2010 16.949.640 21,17 16,33 

2011 16.276.874 16,36 -3,97 

2012 16.919.191 20,95 3,95 

2013 16.562.545 18,40 -2,11 

2014 16.241.225 16,10 -1,94 

2015 16.754.435 19,77 3,16 

2016 17.296.529 23,65 3,24 

2017 18.231.841 30,33 5,41 

2018 * 18.335.117 31,07 0,57 

2019 17.958.676 28,38 -2,05 

2020 ** 18.575.677 32,79 3,44 

    

* vorläufiges Rechnungsergebnis Stand 19.11.2019  

** Verabschiedung vom 28.11.2019   

 

 

Ausgangslage 
 

Die Genehmigung des HSP 2012 ist mit der Auflage verbunden worden, dass die 
Stadt Waltrop in der Fortschreibung ihres Haushaltssanierungsplans für das Jahr 2013 
den strukturellen Ausgleich bereits in 2016  unter Einbeziehung der Konsolidierungshilfe 
darstellen kann. Da der Rat der Stadt Waltrop die im HSP 2012 für das Jahr 2016 
avisierte Erhöhung der Grundsteuer B auf 825 v. H. vorerst nicht beschließen wollte, 
sondern diese Entscheidung unter Berücksichtigung der weiteren Entwicklung auf den 
Herbst 2015 verschoben hatte, erklärte die Bezirksregierung seinerzeit, dass die mit 
einer solchen Erhöhung geplanten Erträge mangels Beschluss nicht berücksichtigt werden 
können. Für die Zukunft wird darauf hingewiesen, dass eine Erhöhung der Grundsteuer B 
auf 825 v. H. nicht ausgeschlossen werden kann, wenn sie auch für den Haushalt 2020 
nach dem derzeitigen Planungsstand nicht notwendig ist.  

 

Die Verwaltung wird im Sinne der weiteren Stadtentwicklung alles tun, um weitere 
Belastungen für die Bürgerinnen und Bürger – beispielsweise durch weitere 
Steuererhöhungen – zu vermeiden. Jedoch werden weitere Maßnahmen zu entwickeln 
sein. 

 

 

 

 

 

 



Perspektivplanung auf Grundlage des am 28.11.2020 verabschiedeten Haushalts 2020 
 

Die Perspektivplanung 2021 bis 2023 basiert auf den am 28.11.2019 verabschiedeten 
Etatansätzen für das Jahr 2020 und den in den Genehmigungen der Bezirksregierung 
vom 26.11.2012, 26.02.2013, 28.02.2014, 17.03.2015, 16.03.2016, 12.07.2017, 
19.03.2018, 27.08.2018 und 15.03.2019 enthaltenen Maßgaben. 
 
Der Zeitraum 2021 bis 2023 der Perspektivplanung wurde auf Grundlage der Vorgaben 
des Ministerium für Inneres und Kommunales (MIK) fortgeschrieben (Erlass zu § 76 GO 
NRW vom 07. März 2013):  
Im Finanzplanungszeitraum sind für bestimmte Ertrags- und Aufwandsarten wie bisher 
auch die Orientierungsdaten 2020 bis  2023  unter Berücksichtigung der örtlichen 
Besonderheiten anzuwenden. In Waltrop wurden die Orientierungsdaten mit folgenden 
Änderungen übernommen: Grundsteuer A: Orientierungsdaten = 1,1 %; nach örtlicher 
Entwicklung = 0,60 %. 
 

 

1 Steuern und ähnliche Abgaben 
 

Gewerbesteuer 
 
Die Gewerbesteuer entwickelt sich nach dem derzeitigen Stand im Jahre 2019 f as t  zu  
e i ne r  Punk t l andung . Geplant waren 9. Mio. €, das vorläufige Rechnungsergebnis 
2019 beläuft sich zum Stand 19. November 2019 auf 9.078.505,54 €. Die Verwaltung hat 
die Gewerbesteuer 2020 käufmännisch vorsichtig, aber auch in Erwartung neue 
Gewerbebetriebe mit 9,3 Mio. € geplant. Für die Fortschreibung des HSP werden auf dieser 
Basis die aktuellen Orientierungsdaten angewendet. 

 

Grundsteuer B 

 
Die Fortschreibung bis 2023 sieht jährliche Ertragssteigerungen in Höhe der  
Or ien t ie rungsda ten vo r .  Die Verwaltung unterstellt, dass die geplanten 
Baugebiete auch erschlossen werden und eine Bebauung in den geplanten Zeiträumen 
erfolgt. 
Die Grundsteuer B wurde im Jahr 2014 auf 700 v.H. festgesetzt. Dieser Werte bleibt in 
der Fortschreibung des HSP unverändert.  
 
Grundsteuer A 

 

Der Planansatz wurde mit 121 T€ vorsichtig gerechnet. Es ist davon auszugehen, dass 
der Planansatz mindestens erreicht wird. Der Hebesatz wurde im Jahre 2013 von 230 
auf 460 v. H. verdoppelt und ist seitdem konstant. Die mittelfristige Finanzplanung 2021 bis 
2023 erfolgt unterhalb der Wachstumsraten der Orientierungsdaten.  

 

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer 
 
Das Aufkommen aus der Einkommensteuer sinkt gegenüber der Finanzplanung um 144 
T€ auf 14,46 Mio. €. Die mittelfristige Finanzplanung 2021 bis 2023 erfolgt auf Basis der 
Orientierungsdaten. 
 

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 
 
Das Aufkommen steigt verglichen mit der Finanzplanung um 222 T€ auf 1,55 Mio. €. Die 
mittelfristige Finanzplanung 2021 bis 2023 erfolgt auf Basis der Orientierungsdaten. 



Vergnügungssteuer und sonstige steuerähnliche Einnahmen 
 
Bei der Vergnügungssteuer und der Hundesteuer erwartet die Stadt Waltrop eine relativ 
konstante Entwicklung. 

 
 
2 Zuwendungen und Allgemeine Umlagen 

 

Schlüsselzuweisungen 
 
Im Rahmen der Finanzplanung des Haushaltes 2019 wurde für 2020 ein Aufkommen aus 
den Schlüsselzuweisungen in Höhe von 18,83 Mio. € erwartet. Nach der Modellrechnung 
zum GFG 2020 können nun 18,38 Mio. € veranschlagt werden. Auch hier erfolgt die 
mittelfristige Finanzplanung 2021 bis 2023 auf Basis der Orientierungsdaten. 

 

Schul-/Bildungspauschale und Sportpauschale 
 
Die Daten aus der Modellrechnung wurden in die Perspektivplanung zum HSP 2020 
übernommen. 

 

Konsolidierungshilfe laut Stärkungspaktgesetz 
 
Die Konsolidierungshilfe wurde mit Bescheid vom 21. Dezember 2011 auf ca. 2,965 
Mio.€ festgesetzt und entsprechend eingeplant. Nach dem Genehmigungsbescheid der 
Bezirksregierung Münster sollte die Konsolidierungshilfe in der Planung um den auf die 
Stadt Waltrop entfallenden Anteil an dem in § 2 Abs. 4 StPG festgelegten Vorwegabzug 
gekürzt werden. Das ist konkret eine Summe in Höhe von 39.121 EUR. Nach der 
Neuberechnung der strukturellen Lücke entfällt auf die Stadt Waltrop künftig ein Anteil 
von 3,255 Mio.€. In den Haushalten 2014 ff. wurde dieser Betrag berücksichtigt. 
Die vom Gesetzgeber vorgesehene degressive Abschmelzung der Konsolidierungshilfe 
im Stärkungspaktgesetz greift nach dem erstmaligen Erreichen des Haushaltsausgleichs. 
Dies war im Jahre 2016 der Fall, so dass die Unterstützung des Landes ab dem Jahre 
2017 degressiv abschmilzt. Im letzten Jahr des Sanierungsplans, 2021 also, werden 
keine Landesmittel aus dem Stärkungspaktgesetz mehr geplant.  
 
Wie bereits auch in der 5. Fortschreibung des HSP für das Jahr 2017 erwähnt, fühlt sich 
das Land an die seit 2013 gemachten Zusagen nicht mehr gebunden. Mit Schreiben vom 
22.11.2016 wurde seitens der Bezirksregierung Münster mitgeteilt, dass der von der 
Stadt Waltrop gewählte Abbaupfad von der Vorgabe des § 6 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 
Stärkungspaktgesetz abweicht. Danach sei die letzte Abbaurate im Jahr 2021 größer als 
die vorhergehenden. Dies sehe das Gesetz so nicht  vor. Die Stadt Waltrop wurde in 
dem Schreiben gebeten, im Rahmen der Aufstellung des Haushaltssanierungsplanes für 
das Jahr 2017 einen Abbaupfad entsprechend der geschilderten Definition einzuplanen, 
d.h. die letzte Abbaurate müsste die kleinste sein. Nach Abstimmung mit verschiedenen 
Stärkungspaktstädten und Gesprächen mit der Bezirksregierung Münster, hatte die Stadt 
Waltrop dieser Vorgabe letztlich Folge geleistet. Die folgenden Fortschreibungen des HSP 
berücksichtigten dies.   

 
 
11 Personalaufwendungen 

 
 
Die Personalaufwendungen steigen weiterhin jährlich an. Dieser Trend setzt sich auch im 
kommenden Jahr 2020 fort.  



Ursächlich ist dieses auf tarifliche Erhöhungen, Besoldungserhöhungen sowie notwendige 
neue Stellen zurückzuführen; die Aufgabenwahrnehmung durch die Verwaltung soll nicht 
gefährdet werden. Außerdem erhöhen sich die Aufwendungen durch die Übernahme von 
Personal im Jobcenter. Diesen Mehraufwendungen stehen entsprechende 
Personalkostenerstattungen gegenüber. 
 
Die durch das Stärkungspaktgesetz und auch selbst gesetzten und vom Rat 
beschlossenen Verpflichtungen zur Personalkostenreduzierung können durch diese 
Entwicklung nicht mehr eingehalten werden und bedürfen einer neuen Bewertung. Die 
Verwaltung legt weiterhin großen Wert auf einen effizienten Personaleinsatz, wobei 
jedoch eine gesetzeskonforme Aufgabenwahrnehmung stets im Fokus bleibt. 
 
Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen ab 2008: 
 

Jahr Rechnungsergebnis 
in € bzw. 

Planansatz (nur 
2019 und 2020) 

Steigerung in % 
bezogen auf 2008 

Veränderung 
gegenüber dem 

Vorjahr 
(2008 = 100 %) 

2008 12.377.654 - - 

2009 10.801.051 -12,74 -12,74 

2010 13.626.846 10,09 26,16 

2011 13.642.946 10,22 0,12 

2012 12.812.894 3,52 -6,08 

2013 13.037.886 5,33 1,76 

2014 14.802.607 19,59 13,54 

2015 14.627.310 18,18 -1,18 

2016 14.175.598 14,53 -3,09 

2017 15.399.644 24,41 8,63 

2018 * 17.580.218 42,03 14,16 

2019 15.965.764 28,99 -9,18 

2020 ** 16.378.272 32,32 2,58 

    

* vorläufiges Rechnungsergebnis Stand 19.11.2019  

** Verabschiedung vom 28.11.2019   

 
 
12 Aufwendungen für Sach-und Dienstleistungen 

 

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind im Vergleich zum Vorjahresansatz 
um rd. 350 T€ gestiegen. In vielen Fällen sind diese Aufwendungen gegenfinanziert (z. B. 
konsumtive Verwendung der Schul- und Bildungspauschale, der Sportpauschale, der Mittel 
aus dem Programm „Gute Schule 2020“).  
 
Zu einem erheblichen Teil werden im Bereich der Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen Aufwendungen für Gebäudeunterhaltung und Betriebskosten von 
städtischen Gebäuden und Einrichtungen (Schulen, Schulsportstätten, Friedhof etc.) 
gebucht. 

 
 
 
 
 



13 Aufwendungen für Abschreibungen 

 

Es hat sich bestätigt, dass die Bewertung der städtischen Gebäude und z. T. auch 
der kommunalen Straßen im Rahmen der Eröffnungsbilanz mit zu hohen Werten 
erfolgt ist. Diesbezüglich wurden im Rahmen der Jahresabschlüsse 2012 bis 2014 
Korrekturen vorgenommen, die zwar die Ergebnisse dieser Jahre belasteten, künftig 
die Haushalte der Stadt jedoch entlasten.   

 
 
14 Transferaufwendungen 

 

Sozialtransfer 
 
Sozialtransferaufwendungen werden überwiegend durch den Kreis Recklinghausen auf 
die Kommunen umgelegt. Die Planung entspricht der Festsetzung des 
Kreishaushaltes. Die eigenen Ansätze für Aufwendungen für Leistungen für z.B. 
Aussiedler, Flüchtlinge  und Asylbewerber haben letztlich einen deutlich geringeren 
Zuschussbedarf als es der Transferaufwand vermuten lässt, da Zuweisungen 
gegenüberstehen.  
Im Produktbereich 06 (Kinder-Jugend-und Familienhilfe) wird gegenüber den Ansätzen des 
Vorjahres 2019 (15,12 Mio. €) mit einer Steigerung des Zuschusses von rd. 1,22 Mio. € auf 
16,34 Mio. € gerechnet.  

 

Kreisumlage 
 
Die Kreisumlage, die Zahllast aus der Beteiligungssatzung und die ÖPNV-Umlage 
wurden auf Grund von Mitteilungen des Kreises Recklinghausen, die dieser im Rahmen 
der Benehmensherstellung mit den kreisangehörigen Städten zum Haushalt 2019 
gemacht hat, berechnet. Gegenüber dem Vorjahr 2019 zeichnet  sich in diesem  Bereich 
eine Mehrbelastung in Höhe von 650 T€ ab. 

 

 
19 Finanzerträge 

 
Die Finanzerträge entwickeln sich nicht planmäßig. Ursächlich ist, dass die Ausschüttung 
von den Stadtwerken derzeit noch nicht erfolgt (siehe hierzu Maßnahmeblatt Nr. 22). 
Die Ausschüttung für 2020 wurde auf Null festgesetzt und die mittelfristige Finanzplanung 
2021 – 2023 nach unten korrigiert. Es kann daher nicht mehr künftig von rd. 126.500 € p.a., 
sondern nur noch von rd. 70 bis 80 T€ p.a. ab 2021 ausgegangen werden.  
 

  



20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 

 
Die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen entwickeln sich aufgrund der weiter 
andauernden Niedrigzinslage mit z.T. mittlerweile sogar Negativzinsen positiv . 
Sollten die Zinsen im Finanzplanungszeitraum nennenswert steigen wird ein 
Haushaltsausgleich schwieriger darzustellen sein. 

 

 
21 Maßnahmen 

 
Es wird festgestellt, dass die bereits begonnen Maßnahmen konsequent umgesetzt und 
die im ursprünglichen HSP beschlossenen aber noch nicht begonnen Maßnahmen 
angefangen werden müssen. Der Haushaltssanierungsplan wird um eine weitere 
Maßnahme (Nr. 44 „Zinsersparnisse“) ergänzt. Mit dieser Maßnahme werden die 
Maßnahmen Nr. 22 „Erträge aus Netzbetrieb“ und 41 „Steuerlicher Querverbund mit Bäder 
GmbH“ kompensiert.  
 
 
 
Verzeichnis der Anlagen 

 

Anlage 1: Perspektivplanung zum Haushalt 2020 
Anlage 2: Liste der freiwilligen Leistungen 
Anlage 3: Hinweis zu den Maßnahmenblättern 
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   Die Maßnahme-Nr. 22 und 41 folgen hier in aktualisierter Form sowie die neue Maßnahme-Nr. 44.  

 

 



Stadt Waltrop 

Haushaltssanierungsplan 

 

 

 

 

 

 
 



Stadt Waltrop 

Haushaltssanierungsplan 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


